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Digitaler Kontaktpunkt für
Recht und Ethik im Forschungsdatenmanagement


Checkliste: Forschungsdatenmanagement in Kooperationen

☐	Es existiert ein ausführlicher Datenmanagementplan oder ein Kooperationsvertrag, der alle Beteiligten, Datentypen und Datenverarbeitungen in nachweisbarer Form dokumentiert.
☐	Die Zugriffsrechte auf die Forschungsdaten sind im Hinblick auf unterschiedliche Zugriffsarten (lesen, erstellen, kopieren, ändern, löschen, auswerten) klar definiert und an die jeweiligen Verarbeitungszwecke sowie Geschäftsprozesse angepasst.
☐	Der Datenmanagementplan oder Kooperationsvertrag weist aus, inwiefern gemeinschaftlich geschaffene, urheberrechtlich relevante Werke und Forschungsdaten im Rahmen des Forschungsprojektes entstehen, genutzt und ggf. veröffentlicht werden. 
☐	Alle notwendigen Nutzungsrechte und Vereinbarungen für die erhobenen und genutzten Daten liegen in nachweisbarer Form vor und sind dokumentiert.
☐	Es wurden Maßnahmen und Mechanismen etabliert, um Interessenkonflikte zwischen Forschenden zu erkennen und ihre Auswirkungen auf die Forschung zu minimieren.
☐	Wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden: Die datenschutzrechtliche Verantwortung für die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten ist eindeutig spezifischen Personen oder Personengruppen zugewiesen.
☐	Die Gute Wissenschaftliche Praxis wird beachtet.


Für nähere Informationen zu Forschungsdatenmanagement in Kooperationen siehe:
https://fdm-bb.de/rechtlich-ethischer-kontaktpunkt/rechtliche-aspekte-im-fdm/kooperationen/  
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